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1. Grundlagen der TVL

1.1  Wichtige Grundbegriffe
 Verkehr

- Interlokaler Verkehr charakterisiert durch 2 Merkmale
- Raumüberwindung
- Zeitüberbrückung

- Konzentration auf den Güterverkehr
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 Güterverkehr
- Aufgabe: Güter von den Orten der Produktion zu den Orten

des Gebrauchs/Verbrauchs zu befördern

- Konzentration auf den Bereich: außerbetriebliche Transporte
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 Verkehrsmittel, Verkehrsinfrastruktur, Verkehrsträger

- Definition Verkehrsmittel: Technische Einrichtungen zur Beförderung 
von Gütern, Personen und Nachrichten zu 
Wasser, zu Lande und in der Luft

- Verkehrswege: Grundsätzlich erfolgt jeder Verkehrsmittel-
einsatz auf Verkehrswegen
Abstimmung: Verkehrswege und 
Verkehrsmittel hinsichtlich technischer 
Ausstattung der Verkehrsmittel und der 
Beschaffenheit der Verkehrswege
 Engpass: in der Regel Verkehrswege

- Definition: Verkehrsstationen Ortsfeste Anlagen, die dem Umschlag der 
Güter i.Z.m. der Transportbewegung dienen

- Definition: Verkehrsträger Alle V.unternehmen, die mit gleichartigen 
Verkehrsmitteln auf gleichen Verkehrswegen 
technisch gleich geartete Leistungen 
durchführen
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 Verkehrsmittelwahl
- wichtige Einflussgrößen

 Natürliche Transportfähigkeit des Gutes

 Wirtschaftliche Transportfähigkeit des Gutes

- weitere Kriterien

Diese Kriterien sind entscheidend für die Qualität der Beförderungsleistungen und 
ergeben sich in erster Linie aus den Eigenarten der einzelnen Verkehrsmittel
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- Vorteile und Nachteile der einzelnen Verkehrsmittel
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Vorteile Nachteile

- Vorteile und Nachteile der einzelnen Verkehrsmittel

19.000 Container
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1.2  Bedeutung der Verkehrslogistik

- Verkehrsaufkommen:

- Verkehrsleistung:

Menge, der in einem bestimmten Zeitraum außerhalb 
von Produktionsstandorten beförderten Güter
(Maßgröße: Tonnen)

Produkt aus Verkehrsaufkommen und zurückgelegter 
Wegstrecke
(Maßgröße: Tonnenkilometer)

- modal split: Aufteilung des Verkehrsaufkommens oder der 
Verkehrsleistung nach Verkehrsträgern
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- Gründe für den Rückgang des Verkehrsaufkommens bei gleichzeitigem Anstieg der 
Verkehrsleistung

- Güterstruktureffekt

- Logistikeffekt

Wandel der Güterstruktur dahingehend, dass

- neuere Logistikkonzepte der Industrie bzw. der Verlader

- veränderte Produktionsprozesse infolge der Globalisierung
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1.3  Besonderheiten des Verkehrsmarktes u. der Verkehrsleistungen
 Verkehrsleistungen

 kein einheitlicher Transportmarkt, sondern eine steigende Anzahl von 
Teilmärkten

 mögliche Einteilungskriterien
 funktional:
 räumlich:
 produktbezogen:

- Anbieter von Verkehrsleistungen:

- Nachfrager von Verkehrsleistungen:

 Verkehrsbetrieb muss sich auf die jeweiligen Bedürfnisse der Verlader einstellen
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1.3  Besonderheiten des Verkehrsmarktes u. der Verkehrsleistungen

- Besonderheiten der Verkehrsleistungen

-Zwischen Verkehrsträgern:

- Innerhalb eines Verkehrsträgers:

- Leistungswettbewerb



2. Akteure der Transport- und 
Verkehrslogistik

2.1  Beteiligte
 Akteure der TVL

Diejenigen Personen oder Institutionen, die für die Planung, Steuerung und 
Durchführung außerbetrieblicher Transporte sowie für die Aufbereitung und den 
Austausch der dazugehörigen Informationen zuständig sind

 Ausgangspunkt für außerbetriebliche Transporte

- das für die Planung, Steuerung und Durchführung der außerbetrieblichen 
Transporte zuständige Unternehmen (je nach Frankatur) hat mehrere 
Möglichkeiten:

- notwendige Akteure: zumindest Versender und Empfänger



2. Akteure der Transport- und 
Verkehrslogistik
 Frachtführer (§§ 407ff. HGB)

- Unternehmen des Güterverkehrswesens, die gewerbsmäßig 
Güterbeförderungen durchführen

 Spediteur (§§ 453ff. HGB)
- Unternehmen des Güterverkehrswesens, die Güterversendungen besorgen
- Besorgen heisst dabei:

- Trend: Einschaltung von Frachtführern
Gründe:

- Trend: selbst weniger zu „produzieren“ gilt generell, insbesondere auch bei 
der Verladerschaft  Spediteur wird mehr und mehr zum langfristigen 
Logistikpartner der verladenden Wirtschaft



2. Akteure der Transport- und 
Verkehrslogistik

2.2  Entwicklung der Spedition



2. Akteure der Transport- und 
Verkehrslogistik
 Kennzeichen 4 PL (Theorie)

- Kombination der traditionellen Aufgaben eines 3PL mit den innovativen 
Funktionen eines 4 PL

 Aktuell:
4PL- theoretisches Konstrukt, stattdessen wird das LLP-Konzept 
(Lead logistics provider) praktiziert
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 Verkehrsmittel, Verkehrsinfrastruktur, Verkehrsträger



2. Akteure der Transport- und 
Verkehrslogistik

- LLP plant, steuert und optimiert die logistische Leistungserstellung und 
erzielt durch Prozessharmonisierung sowie durch Bereitstellung einer 
supply chain übergreifenden IT-Plattform zusätzlich Wertschöpfung

- je nach Anforderungen kann ein großer, leistungsfähiger Logistik-
dienstleister heute tätig sein als Spediteur, 3PL oder LLP

- kleine und mittlere Speditionen werden sich mehr oder weniger mit 
den Tätigkeiten eines 2PL begnügen müssen



3.  Verkehrsträger in der TVL

3.1  Straßengüterverkehr
 Logistikteilsysteme: Beschaffungs-, Produktions-, Distributionslogistik

 für Güterverkehrsunternehmen: keine spezifische Logistik 

Ausrichtung der Produkte und Systeme an der Nachfrage der Verlader

 Nachfrage immer differenzierter  Marktsegmentierung

 Konzentration auf den Transportbereich  Klassifikation des Leistungsangebots

durch folgende charakteristische Klassifizierungsdeterminanten

Güterspektrum
* Gestalt

* Behandlungs-u.   
Handhabungser-
fordernisse

* Güterkategorie

Sendungsmerk-
mal

* Kleingut

* Stückgut/Sam-
melladung

* Teilladung/Partie

* Ganzladung

Gebietsumfang
* Relationen

* Regionen

* Flächen-
deckendes
Netzwerk

Zeitmerkmal
* Regellauf-

zeiten

* Garantie-
laufzeiten

* Termin-
verkehre

* Frequenzen



3.  Verkehrsträger in der TVL

 Klassifizierungskriterium: Güterspektrum

o Gestalt

o Handhabungs-
erfordernisse

o Güterkategorie
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 Klassifizierungskriterium: Sendungsmerkmal 

o Kleingut

o Stückgut  

o Teilladung

o Komplettladung











3.  Verkehrsträger in der TVL

 Klassifizierungskriterium: Gebietsumfang

o Relationen-
verkehr

o Regionenverkehr

o Flächendeckendes
Netzwerk









3.  Verkehrsträger in der TVL

 Klassifizierungskriterium: Zeit

o Regellaufzeit

o Garantielaufzeit

o Terminverkehre

o Bedienungs-
frequenzen











3.  Verkehrsträger in der TVL

Klassifizierungsdeterminanten verdeutlichen, wie 
vielschichtig und unterschiedlich das Leistungsangebot 
von Güterverkehrsunternehmen ist!

o Konzentration innerhalb des Güterspektrums auf die 
Kategorie Stückgüter (Güterstruktureffekt, Logistikeffekt) 

o Schwerpunkt bei den Verkehrsträgern: 
Straßengüterverkehr



3.  Verkehrsträger in der TVL

3.1.1  Infrastruktur
 Jeder Verkehrsträger benötigt die passende Infrastruktur
 Man unterscheidet in Deutschland 4 Kategorien

Bundesautobahnen 12.044 km
Bundesstraßen 41.100 km
Landesstraßen 86.700 km
Kreisstraßen 91.600 km
Gesamt 231.444 km

(Stand: 2004: Quelle: Verkehr in Zahlen 2006)

 Bundesautobahnen

 Bundesstraßen

 Landes- und Kreisstraßen

o

o

o



3.  Verkehrsträger in der TVL

3.1.2  Technische Mittel zum Transport im Straßengüterverkehr

 Verkehrsmittel  Lademittel, Ladegeräte und Ladegefäße

- Lastkraftwagen
- SZM

- Normalaufbau
- Spezialaufbau

Kraftfahrzeuge Anhänger

Fahrzeuge, mit denen Güter auf 
der Straße befördert werden

Hilfseinrichtungen im weitesten Sinn, welche die 
Güterbeförderung auf der Straße ermöglichen 

Lademittel Ladegeräte Ladegefäße

Paletten (FP, EP, 
Gibo)

Hilfsmittel für das 
Ladegeschäft

Befestigungsmit-
tel zur sicheren 
Verladung

Transportbehäl-
ter von dauernder 
Beschaffenheit

Gurte, Gummi-
matten

Container, 
WB



3.  Verkehrsträger in der TVL

3.1.2  Technische Mittel zum Transport im Straßengüterverkehr

 Verkehrsmittel: typische Fahrzeugkombinationen des Stückgutverkehrs

o konventioneller Lastzug

o Sattelzug



3.  Verkehrsträger in der TVL

3.1.2  Technische Mittel zum Transport im Straßengüterverkehr

o Palettenstellplatz

o Lademeter

 Palettenstellplätze auf ausgewählten Fahrzeugen
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3.1.2  Technische Mittel zum Transport im Straßengüterverkehr

 Palettenstellplätze auf ausgewählten Fahrzeugen



3.  Verkehrsträger in der TVL

 Gigaliner

Nach § 3 LKWÜberlStVAusnV (Verordnung über Ausnahmen von straßenverkehrs-
rechtlichen Vorschriften für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen mit Überlänge) sind 
folgende Fahrzeugkombinationen für den Feldversuch erlaubt:

1. Sattelzugmaschine mit Sattelanhänger (bis zu 17,80 m)

2. Sattelkraftfahrzeug mit Zentralachsanhänger (bis zu einer Gesamtlänge von 25,25 m)

3. Lastkraftwagen m. Untersetzachse u. Sattelanhänger (max. Gesamtlänge von 25,25 m)

(Verordnung trat am 1.1.12 in Kraft und gilt bis zum 1.1.17)

http://www.bast.de/cln_032/nn_42254/DE/Aufgaben/abteilung-v/referat-v1/lang-lkw/lang-lkw.html
http://www.bast.de/cln_032/nn_42254/DE/Aufgaben/abteilung-v/referat-v1/lang-lkw/lang-lkw.html
http://www.bast.de/cln_032/nn_42254/DE/Aufgaben/abteilung-v/referat-v1/lang-lkw/lang-lkw.html
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 Gigaliner

4. Sattelkraftfahrzeug mit einem weiteren Sattelanhänger (max. Gesamtlänge: 25,25 m)

5. Lastkraftwagen mit einem Anhänger bis zu einer Gesamtlänge von 24 m

http://www.bast.de/cln_032/nn_42254/DE/Aufgaben/abteilung-v/referat-v1/lang-lkw/lang-lkw.html
http://www.bast.de/cln_032/nn_42254/DE/Aufgaben/abteilung-v/referat-v1/lang-lkw/lang-lkw.html
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3.1.2  Technische Mittel zum Transport im Straßengüterverkehr

 Gigaliner
 Anforderungen an Fahrzeug und Fahrer (Auszug)

 Automatische Achslastüberwachung
 Spurhaltewarnsystem
 Radbremsen an jeder Achse
 Elektron. Fahrdynamikregelsysteme
 Automatisches Abstandsregelsystem 
 Kamera-System am Heck des Fahrzeugs
 Mindestmotorisierung von 410 PS
 Fahrer muss mindestens 5 Jahre Berufserfahrung vorweisen, er darf max.

3 Punkte in Flensburg haben und muss vorher eine spezielle Schulung
absolvieren, um sich an die Dimensionen zu gewöhnen
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3.1.2  Technische Mittel zum Transport im Straßengüterverkehr

 Gigaliner - Chancen
 Entlastung der Infrastruktur
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3.1.2  Technische Mittel zum Transport im Straßengüterverkehr

 Gigaliner - Chancen
 Entlastung der Umwelt

 Reduzierung der CO2-Emissionen um bis zu 30 %
 Reduzierung des Rußpartikelausstoßes um bis zu 30 %

 Kosteneinsparung
 Reduzierung des Dieselverbrauchs um bis zu 30%
 Reduzierung der Transportkosten (durch weniger Fahrzeuge und Fahrer)

Quelle: VDA
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3.1.2  Technische Mittel zum Transport im Straßengüterverkehr

 Lademittel

o Paletten: wichtigstes Lademittel im Güterkraftverkehr

 Einwegpalette

 Mehrwegpalette (FP, Gibo)
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3.1.2  Technische Mittel zum Transport im Straßengüterverkehr

 Lademittel

o Vorteile bei der Verwendung von FP und Gibos

o Voraussetzungen des Palettentauschs

 Versender, Transportunternehmer, Spediteur und Empfänger verfügen 
über Paletten gleicher Art und Güte

o Kontrolle des Palettentauschs

 mit Hilfe der Paletten(kontroll)scheine
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3.1.2  Technische Mittel zum Transport im Straßengüterverkehr

 Ladegefäße

o Vorteil: 

o „Arten“ 

Wechselbehälter
 ISO-Container
 Binnencontainer
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3.1.2  Technische Mittel zum Transport im Straßengüterverkehr

Wechselbehälter

 Definition nach DIN 7013 Teil I
„ Wechselbehälter sind so gebaut, dass sie mit Schienen- und Straßen-
fahrzeugen befördert werden können. Sie können von Straßenfahr-
zeugen mit bordeigenen Hilfsmitteln auf Stützfüße abgesetzt und wieder 
aufgenommen werden. Der Umsetzvorgang Schienenfahrzeug auf 
Straßenfahrzeug kann sowohl mit Greifzangen als auch mit Seilgeschirr 
vorgenommen werden.“

 Einsatz
- speditioneller Sammelgutverkehr
- kombinierter Verkehr
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3.1.2  Technische Mittel zum Transport im Straßengüterverkehr

 ISO-Container

Weltweit genormter Transportbehälter (Maßeinheit Fuß = 30,48 cm)
vorherrschend im Güterverkehr: 20 und 40 Fußcontainer
 mindestens 6-fach stapelbar

 Einsatz: vor allem im Seetransport
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3.1.2  Technische Mittel zum Transport im Straßengüterverkehr

 ISO-Container: Faltcontainer

 Holland Container Innovations B.V.
 4 40 Fuß-Container können zu einem 40 Fuß HC Container gefaltet werden
 Vorteile: Einsparungen beim Leerguttransport und in der Fläche
 Nachteile: Kosten beim Zusammenfalten und Auffalten
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3.1.2  Technische Mittel zum Transport im Straßengüterverkehr

 Binnencontainer

Breiter als ISO-Container (2500 mm ggnü. 2438 mm)
 „nur“ 3-fach stapelbar
 Einsatz: vor allem im Verkehr mit der Bahn
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3.1.3  Rahmenbedingungen, Gesetze, VO und sonstige Parameter

 Verschiedene ordnungspolitische Normen (3.1.3.1)

 Diverse Straßenverkehrsrechtsvorschriften (3.1.3.2)

 Umfangreiche Sozialvorschriften (3.1.3.3)

 Beförderungsbedingungen (3.1.3.4)

 Gefahrgutschriften

 Vorschriften für die Beförderung leicht verderblicher Ware
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3.1.3.1  Ordnungspolitische Normen



3.  Verkehrsträger in der TVL
3.1.3.1  Ordnungspolitische Normen

 in D: GüKG grundlegend, aber auch zunehmend der sog. Europ. Ordnungs-
rahmen (EU-Verkehrspolitik)

 Ziele der europäischen Verkehrspolitik: Harmonisierung und Liberalisierung

 1.1.1995 Straßenbenutzungsgebühr für Lkw in Deutschland, Dänemark 
und in den Benelux-Ländern; am 1.2.1998 trat Schweden dem Verbund bei

 1.1.1994: Tarifaufhebungsgesetz (bis dahin gab es staatlich 
vorgeschriebene und kontrollierte Preise in Form von Tarifen)

diesel (1).pdf

 1.1.1993: Vertrag über die Europäische Union – Maastrichter Abkommen;
Nahziel: Einführung einer Wirtschaft- und Währungsunion mit dem weiteren
Ziel einer politischen Union
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3.1.3.1  Ordnungspolitische Normen

 1.1.2005: Autobahnmaut

 Die zahlenmäßige Marktzugangsbeschränkung für den Binnenverkehr 
wurde schrittweise abgebaut, so dass es keine mengenmäßige 
Beschränkungen mehr gab und jeder zum Güterkraftverkehr zugelassene 
Unternehmer ab diesem Zeitpunkt (1.7.1998) in jedem Mitgliedstaat 
Beförderungen durchführen durfte, ohne dass er dort seinen Sitz oder eine 
andere Niederlassung hatte. Bis dahin gab es mengenmäßige 
Beschränkungen des Laderaumangebots durch eine begrenzte Anzahl von 
Güterfernverkehrsgenehmigungen)
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(1) Regelung der Marktordnung im nat. Güterkraftverkehr durch das 
Güterkraftverkehrsgesetz

 Definition Güterkraftverkehr:

Geschäftsmäßige oder entgeltliche Beförderung von Gütern mit 
Kraftwagen, die einschließlich Anhänger ein höheres zulässiges 
Gesamtgewicht als 3,5 Tonnen haben

 Freigestellte Beförderungen:

-Beförderungen unter einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen
- Werkverkehr
- Beförderungen von Milch und Milcherzeugnissen durch landwirtschaftliche 

Unternehmen sowie die Beförderungen von land- und forstwirtschaftlichen 
Gütern für eigene Zwecke

- Beförderungen von beschädigten oder reparaturbedürftigen KFZ aus 
Gründen der Verkehrssicherheit oder zum Zweck der Rückführung
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 GüKG differenziert zwischen Werkverkehr und gewerblicher Güterkraftverkehr

Werkverkehr

 Voraussetzungen

o beförderte Güter müssen Eigentum des Unternehmens sein oder von dem 
Unternehmen gekauft, verkauft, gemietet, vermietet, hergestellt, erzeugt, 
gewonnen, bearbeitet oder instandgesetzt worden sein

o Beförderung muss der Anlieferung der Güter zum Unternehmen, ihrer 
Verbringung innerhalb oder – zum Eigengebrauch – außerhalb des 
Unternehmens dienen

o die für die Beförderung verwendeten Kraftfahrzeuge müssen vom eigenen   
Personal des Unternehmens geführt werden. Im Krankheitsfall ist es dem 
Unternehmen gestattet, sich für den Zeitraum von bis zu vier Wochen 
anderer Personen zu bedienen

o die Beförderung darf nur eine Hilfstätigkeit im Rahmen der gesamten 
Tätigkeiten des Unternehmens darstellen („Gepräge“)
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 GüKG differenziert zwischen Werkverkehr und gewerblicher Güterkraftverkehr

Werkverkehr

 Beispiele

o Baufirma befördert eigene Baugerätschaften zur Baustelle (Eigengebrauch)
o Eisenwarenhändler kauft Bleche und holt sie bei der Eisenhütte ab 

(Wiederveräußerung)
o Keramikfabrik befördert Ton (Rohstoff), den sie verarbeitet (Verarbeitung)
o Industriebetrieb holt Heizöl für die eigene Heizungsanlage ab 

(Eigenverbrauch)

 gewerblicher Güterkraftverkehr
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3.  Verkehrsträger in der TVL

Gesetz gegen illegale Beschäftigung im gewerblichen 
Güterkraftverkehr (GüKBill BG) und § 7b-d GüKG
 nach dem GüKBillBG und § 7b-d GüKG dürfen nur Fahrer eingesetzt werden, die

eine entsprechende Arbeitsgenehmigung (national) und eine EU-Fahrerbe-
scheinigung gemäß VO-EG. Nr.: 484/2002 (international) mitführen (Nich-EU-
Fahrer)

 EU-Fahrerbescheinigung (einheitliches Dokument) zur Erleichterung der Kontrolle 
beim grenzüberschreitenden Verkehr und beim Kabotageverkehr innerhalb der 
EU/des EWR
 Transportaufräge dürfen nicht erteilt werden, wenn bekannt ist oder bekannt sein 

hätte können, dass der Fahrer über keine Arbeitsgenehmigung oder EU-
Fahrerbescheinigung verfügt.

 Es dürfen nur TU beauftragt werden, die über eine entsprechende Erlaubnis verfügen
 Bußgelder bei Verstößen betragen bis zu 250.000 €
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Mindestlohngesetz
 ab dem 01.01.2015: gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 € (Brutto-Stundenlohn)   

pro geleisteter Arbeitsstunde für alle in Deutschland tätigen Arbeitnehmer; 
seit dem 01.01.2017: neuer gesetzlicher Mindestlohn in Höhe von 8,84 €
(Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Boni, Spesen, Tankgutscheine oder sonstige   
Gratifikationen sind herauszurechnen)

 Haftung des Auftraggebers nach § 14:
„Ein Unternehmer, der einen anderen Unternehmer mit der Erbringung von Werk-
oder Dienstleistungen beauftragt, haftet für die Verpflichtungen dieses Unter-
nehmers, eines Nachunternehmers oder eines von dem Unternehmer oder einem 
Nachunternehmer beauftragten Verleihers zur Zahlung des Mindestlohns an 
Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen… wie ein Bürge“.

Als Auftraggeber ist man damit verpflichtet, die Vertragspartner und Subunter-
nehmer sorgfältig auszuwählen und dies schriftlich nachvollziehbar auch zu 
dokumentieren.
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Mindestlohngesetz

 Dokumentationspflichten 

- Beginn, Ende und Dauer der Arbeitszeit von geringfügig Beschäftigten sind 
innerhalb einer Woche nach Erbringung der Arbeitsleistung aufzuzeichnen; 
die Unterlagen sind 2 Jahre aufzubewahren;

- in bestimmten Branchen (z.B. Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe) 
gilt diese Aufzeichnungspflicht für alle Beschäftigten;

- liegen diese Aufzeichnungen nicht oder nicht vollständig vor, kann dies mit 
Geldbußen bis zu 30.000 € geahndet werden.

 (weitere) Sanktionen

- Überprüfung der Einhaltung der Regelungen durch die Bundeszollver-
waltung und die Sozialversicherungsprüfer;

- bei Verstoß gegen die Zahlung des Mindestlohns oder bei verspäteter 
Zahlung sieht das Gesetz eine Geldbuße bis zu 500.000 € vor.
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(2) Überwachung der Marktordnung
 durch das BAG (Bundesamt für Güterverkehr)

 Durchführung von stichprobenmäßigen Straßenkontrollen und gelegentlichen 
Betriebsprüfungen

(3)  Marktordnung im internationalen Güterkraftverkehr

 Geltung des Territorialitätsprinzips, d.h


 von grenzüberschreitenden Beförderungen spricht man, wenn 
Güterbeförderungen teils innerhalb, teils außerhalb des Geltungsbereichs des 
GüKG durchgeführt werden
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(3)  Marktordnung im internationalen Güterkraftverkehr

 Genehmigungen:  Transportgenehmigung/Bilaterale Genehmigung
 EU-Lizenz
 CEMT-Genehmigung
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 Transportgenehmigung/Bilaterale Genehmigung

- Kontingentierung
- Befreiung bestimmter verkehrspolitisch unbedeutender Beförderungen von der 

Genehmigungspflicht
- z.B. Leerfahrten, Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen bis zu 3,5 t
- Befreiung des Werkverkehrs

- Kabotageverbot:

- Ausstellung der Transportgenehmigung auf Antrag
- nicht übertragbar
- keine Möglichkeit der Abschriften
- Einzelfahrtgenehmigung und Zeitgenehmigungen
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 EU-Lizenz (Gemeinschaftslizenz)
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 EU-Lizenz (Gemeinschaftslizenz)

- keine Kontingentierung
- Abschriften möglich
- Erteilung für einen Zeitraum von 10 Jahren, wenn der Güterkraftverkehrsunter-

nehmer zuverlässig, sach- und fachkundig sowie finanziell leistungsfähig ist; 
auf Antrag; verlängerbar

- personengebunden und nicht übertragbar
- Befreiungen:

- Beförderungen von Postsendungen im Rahmen der öffentlichen  
Versorgungsdienste

- Beförderung von beschädigten oder reparaturbedürftigen Fahrzeugen
- Beförderung von Gütern im Werkverkehr

- Rechtsgrundlage: EWG Nr. 881/92 vom 26.03.1992 i.V.m. VO über den 
grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr
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- Geltung: für alle Beförderungen innerhalb 

 CEMT-Genehmigung

- Grundlage für die Erteilung: Resolution der Europäischen Konferenz der Verkehrs-
minister (CEMT Conférence Européenne des Ministres des Transports) von 1973

Albanien (AL), Armenien (ARM), Aserbaidschan (AZ), Belgien (B), Bo-nien und 
Herzegowina (BIH), Bulgarien (BG), Dänemark (DK), Deutschland (D), Estland (EST), 
Finnland (FIN), Frankreich (F), Georgien (GE), Griechenland (GR), Irland (IRL), Italien (I), 
Kroatien (HR), Lettland (LV), Liechtenstein (FL), Litauen (LT), Luxemburg (L), Malta (M) 
Mazedonien (MK bzw. ERYM, FYROM), Moldawien (MD), Montenegro (MNE), Niederlande 
(NL), Norwegen (N), Österreich (A), Polen (PL), Portugal (P), Rumänien (RO), Russische 
Förderation (RUS), Schweden (S), Schweiz (CH), Serbien (SRB), Slowakische Republik 
(SK), Slowenien (SLO), Spanien (E), Tschechische Republik (CZ), Türkei (TR), Ukraine 
(UA), Ungarn (H), Vereinigtes Königreich (UK), Weißrussland (Belarus) (BY) 
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 CEMT-Genehmigung

- Antragsteller muss in einem 12-monatigen Bewertungszeitraum eine bestimmte 
Anzahl von Beförderungen durchgeführt haben, bei denen der Be- oder Entladeort 
in einem CEMT-Staat lag, der nicht EU-Mitglied ist; Antragsteller muss in D eine 
Erlaubnisurkunde oder eine EU-Lizenz haben

- keine Berechtigung zur Durchführung von Kabotageverkehren sowie Verkehren 
zwischen einem CEMT-Mitgliedstaat und einem Drittstaat

- Ausstellung auf den Namen des Unternehmers; nur für ein Fahrzeug verwendbar

- Erteilung nur an Unternehmer, die Inhaber einer Erlaubnisurkunde oder einer EU-
Lizenz sind und die Voraussetzung auf hinreichend multilaterale Nutzung erfüllen

- Gültigkeitsdauer: 1 Jahr

- Kontingentierung
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3.1.3.2  Straßenverkehrsrechtsvorschriften

 Geregelt im/in der:
 Straßenverkehrsgesetz
 Straßenverkehrsordnung
 Straßenverkehrszulassungsverordnung
 Autobahnmautgesetz
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3.1.3.2  Straßenverkehrsrechtsvorschriften

(1) Straßenverkehrsgesetz

 Fahrzeuge müssen im Verkehr zugelassen sein
 Fahrzeugführer braucht Führerschein
 Abschluss einer Haftpflichtversicherung

(2) Straßenverkehrsordnung: „Grundordnung des Straßenverkehrs“
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 Vorschriften zu den Maßen von Fahrzeugen
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 Vorschriften zu den Maßen von Fahrzeugen
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 Vorschriften zu den Maßen von Fahrzeugen
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 Vorschriften zu den Maßen von Fahrzeugen
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 Sonn- und Feiertagsfahrverbot

o Feiertage bundesweit nicht einheitlich
(z.B. Fronleichnam, nur in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland;
31. Oktober, nur in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen)
Allerheiligen, nur in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz und Saarland)

o z.T. Feiertage mit Fahrverbot, z.T. ohne Fahrverbot
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(3) Straßenverkehrszulassungsverordnung

 Fahrerlaubnisklassen z.B. 

fe-klassenuebersicht.pdf
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 Vorschriften, in welchen Zeitabständen die Fahrzeuge 
untersucht werden müssen
o Hauptuntersuchung

o Prüfung, ob das Fahrzeug den Vorschriften der 
StraßenverkehrszulassungsVO entspricht

o Durchführung von einem amtlich anerkannten Sachver-
ständigen oder Prüfer i.d.R. TÜV oder Dekra

o Sicherheitsprüfung
o Konzentration auf besonders verschleissbehaftete und 

reparaturbedürftige Teile und Baugruppen, wie z.B. Fahrgestell, 
Räder, Reifen, Brems- und Auspuffanlagen

o Sicht-, Leistungs- und Funktionsprüfung
o Dokumentation der Sicherheitsprüfung am Fahrzeugheck 

Prüfmarke

 Kraftfahrzeugzulassung
 Versicherungsnachweis
 Fahrtschreiber und Kontrollgerät
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(4) Autobahnmautgesetz

 Seit 1.Januar 2005: Erhebung einer entfernungsabhängigen 
Gebühr (Maut) für die Benutzung der Autobahnen

 Rechtsgrundlage: Autobahnmautgesetz für schwere 
Nutzfahrzeuge (ABMAG)

 Mautpflicht:

 Mautsätze:

o Ursprünglich:

zunächst
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(4) Autobahnmautgesetz

 Mautsätze (erste Erhöhung; gültig bis Ende 2008)

Achszahl des Fahrzeuges/ der 
Fahrzeugkombination

Kategorie 
A

Kategorie 
B

Kategorie 
C

Bis zu drei Achsen * 0,10 € 0,12 € 0,145 €

Vier oder mehr Achsen * 0,11 € 0,13 € 0,155 €

 Mautsätze (zweite Erhöhung ab 1.1.2009)

Schadstoff-
klasse

I + II III IV V

In Cent/km 28,8 20,4 18,3 15,5
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(4) Autobahnmautgesetz

 Mautschuldner: Eigentümer, Halter, Fahrer und Disponent als 
Gesamtschuldner

 Verfahren der Mauterhebung: Duales System
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(4) Autobahnmautgesetz

 Automatisches Verfahren: 2 Möglichkeiten der Bezahlung

 Kontrolle: BAG und Zollbehörden

 Kostenauswirkungen der Autobahmaut (Exkurs)

Präsentationen\Lenkungsabgaben im 
Verkehr_auszug.ppt
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(5) Maut auch auf den Bundesstraßen

 Seit 1.8.2012: Bemautung vierspuriger Bundes-
straßen, die an eine Bundesautobahn ange-
schlossen sind

 Vorläufige Streckenliste der Bundesstraßen, 
die bemautet werden

BundesstraßenMAUT.pdf
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(6) Geplante Änderungen i.Z.m. dem Autobahnmautgesetz

 Mautsätze (ab 2015)

 EURO 6: 12,5 Cent bis 3 Achsen
13,1 Cent ab 4 Achsen

 EURO 5: 14,6 Cent bis 3 Achsen
15,2 Cent ab 4 Achsen

 1.10.2015  Ausweitung der Maut für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen 
zulässigem Gesamtgewicht 

 1.7.2015  zusätzliche „Bemautung“ weiterer 1.000 km 
Bundesstraße

maut (1).pdf

 Ab 1.7.2018  Mautpflicht auf allen Bundesstraßen
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(6) Erneute Änderungen i.Z.m. dem Autobahnmautgesetz

 Ab 01.01.2019
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3.1.3.3  Sozialvorschriften

 Diverse Regelungen

 Fahrpersonalverordnung
 Arbeitszeitgesetz
 Tarifverträge
 EG-VO
 Europäisches Übereinkommen über die Arbeit des im 

internationalen Straßenverkehrs beschäftigten Fahrpersonals
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3.1.3.3  Sozialvorschriften



 Zweck

Wichtige Zeit- und Ruhebegriffe



3.  Verkehrsträger in der TVL

!!!
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 seit 11.April 2007 gelten neue Lenk- und Ruhezeiten
 nachfolgende Tabelle zeigt die wesentlichen Änderungen 
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 Nachweis der Arbeitszeiten durch das sog. EG-Kontrollgerät (Tacho)
 Aktuell noch 2 Varianten am Markt:  analoger und digitaler Tacho
 seit Mai 2006: Neufahrzeuge über 3,5 Tonnen nur noch mit 

digitalem Tacho erhältlich

Präsentationen\Tachoscheibe_Linienfahrzeu
g.doc

Präsentationen\digitaler_Tacho_Screenshots.doc
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3.1.3.4  Beförderungsbedingungen

 in demokratischen Staaten: Grundsatz der Vertragsfreiheit

 in bestimmten Bereichen gibt der Staat dennoch Bedingungen vor 
 Beförderungsbedingungen

 Unterschiedliche Arten:
(1) Zwingende Bedingungen (z.B. CMR)
(2) Halbzwingende Bedingungen (z.B. §§ 407ff HGB)
(3) Allgemeine Geschäftsbedingungen

(z.B. ADSP – Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen

VBGL – Vertragsbedingungen für den Güterkraftverkehrs- und Logistikunternehmer)
(4) Frei vereinbarte Bedingungen

Convention relative au contract de Transport 
International des Marchandises par route

CMR_Staaten.docx



FTL (Full Truck Load)
LKW Kapazität

LTL (Part-Loads)
LKW Kapazität > 2.5 Tonnen

Groupage
2.5 Tonnen >

> 31,5 kg

KEP
Kurier, Express, Paket

3.1.4  Produkte

3.  Verkehrsträger in der TVL

Quelle: K+N, interne Präsentation

Zahl der Sendungen hoch, Gewicht pro Sendung 
gering – umgekehrt beim Stückgut
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3.1.4  Produkte
3.1.4.1  KEP (Kurier-, Express- und Paketdienste)

 KEP-Dienste sind eine Art „schnelle Dienste mit kurzen und meist 
auch garantierten Laufzeiten“
 für die Entstehung und heutige Bedeutung entscheidend: Nachfrage

 Güterstruktureffekt
Wunsch nach immer individuelleren Dienstleistungen (

Zunahme des Beförderungsvolumens hochwertiger Ware; 
mehr Beförderungen kleinerer Sendungen mit Termingarantien; 
höhere Nachfrage nach Haus-Haus-Leistungen)

 Fortschreitende Verbreitung des Internets ( Bestellungen)

 Verringerung der Bestände in der Lagerhaltung  kleinere 
Auftragsgrößen im Nachschub und häufigere Bestellungen
 Zentralisierung im Ersatzteilwesen; Auslieferung mit Hilfe von 

Paketdiensten im 24-Stunden-Service
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 Kurierdienste

 individuelle Abholung und Zustellung
 individuell begleiteter Transport von Sendungen im Direktverkehr
 hauptsächlich Transport von Dokumenten und Kleinstsendungen
 Durchschnittsgewicht unter 2 kg
 nationale und internationale Transporte mit unterschiedlichen 

Transportmitteln (z.B. Taxis, Fahrräder, kleinere Straßenfahrzeuge 
außerhalb des GüKGs)
 herausragende Leistungsmerkmale: Schnelligkeit u. Lieferzuverlässikgeit

 Expressdienste

 Transport von Gütern ohne Gewichtsbegrenzung
 herausragendes Leistungsmerkmal: Schnelligkeit
 Einzelsendungen werden nicht im Direktverkehr, sondern meist 

systemgeführt im Sammelverkehr distribuiert
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 Paketdienste

 Transport von Packstücken bis zu 31,5 kg und einem max. 
Gurtmaß von 3 m (Längste Seite + Umfang), max. Länge von 2 m
Beispiel: Paket mit 2 m Länge darf max. 
folgende Maße haben: Breite 25 cm,
Höhe 25 cm Gurtmaß

Länge          200 cm 
+ 2 x Breite   50 cm
+  2 x Höhe   50 cm 
= Gurtmaß  300 cm

 Regellaufzeit in D: 24 h
 Barcodes und Tracking-und Tracing-Systeme  hohe Prozesssicherheit 

und hoher Lieferservice
 Beförderung im Rahmen von Transportsystemen
 einfaches und transparentes Preissystem
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 Laufzeiten der KEP-Dienstleister

 sofort: - schnellstmögliche Form der Transportabwicklung
- weit verbreitet im Stadtkurierbereich
- Laufzeit beträgt oft nur wenige Minuten/Stunden

 same day: - schnellstmögliche Form der Transportabwicklung im 
bundesweiten Versand

- bei überregional tätigen Kurieren: Laufzeiten 4-6 
Stunden

 next day: - Expressangebot: bundesweite Auslieferung 
innerhalb der nächsten 24 Stunden

- Standardpaket erreicht den Empfänger spätestens 
am Nachmittag des Folgetages

- beim next day service: garantierte Zustellzeiten mit 
Preisaufschlägen (bis 12 Uhr, bis 10 Uhr)
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 Laufzeiten der KEP-Dienstleister

 second day: - Transportabwicklung innerhalb von 48 Stunden
- oft im europäischen und im interkon. Transport

 overnight: - Zustellung über Nacht
- Abholung der Sendung erfolgt abends
- Eilsendungen mit festen Laufzeiten und Tarifen

 innight: - Auslieferung noch innerhalb der Nacht
- besondere Anforderungen an die Zustellung 

(Güterschleusen, abschließbare Behälter)
- Belieferung von Werkstätten mit KFZ-Ersatzteilen

(z.B. Kutzner-NachtExpress)
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 Organisationsformen der Paketdienstleister

(1) Konzerne
 Charakteristikum: gesamtes Netzwerk befindet sich im Eigentum eines 

einzigen Unternehmens
 Aufbau des Netzwerkes durch Gründung von NL oder durch 

Akquisitionen bestehender Unternehmen
 großer Vorteil: keine Berücksichtigung z.T. heterogener Interessen 

unterschiedlicher Unternehmen erforderlich

(2) Mittelstandskooperation
 Eigentümer sind mittelständische Unternehmen
 Depots befinden sich im Eigentum der Gesellschafter und werden von 

diesen betrieben
 Systemzentrale als Koordinationsorgan
 klares Produkt-Markt-Konzept
 einheitlicher Marktauftritt
 klar definierte Organisations- und Qualitätsstandards
 geschlossenes Netzwerk mit Gebietsschutz (Fanchisesystem)
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 Netzwerktypen im KEP-Markt

 Direktverkehrsnetz

- Gelegentliche Nutzung von national 
und international tätigen 
Expressdiensten (bei besonders 
zeitkritischen Transporten)

Abb.: Kurier-Direktverkehr

Quelle: Vahrenkamp, Kotzab, S. 153
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 Netzwerktypen im KEP-Markt

 Multistopp-Netzwerk

Abb.: Multistopp-Netzwerk

Quelle: Vahrenkamp, Kotzab, S. 154

- Beispiel: Apothekenbelieferung 
durch DPD, klassische Post und im 
Bereich des Teilladungsverkehrs
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 Netzwerktypen im KEP-Markt

 Depot-Netzwerk

Abb.: Depot-Netzwerk

Quelle: Vahrenkamp, Kotzab, S. 155
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 Netzwerktypen im KEP-Markt

 Hub-and-spoke-Netzwerk

Abb.: Hub-Struktur

Quelle: Vahrenkamp, Kotzab, S. 155
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 Prozesse einer Paketdienstorganisation
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 Informationsflussgestaltung

 einheitliche Kennzeichnung der Packstücke
 mit einem Paketschein
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 mit einem Routenlabel
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 Informationsflussgestaltung

 Tracking & Tracing Systeme

 Tracking 

 Tracing 

 Funktionsweise eines Tracking and Tracing Systems 
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 Handhabungserfordernisse

 Gestalt
 Güterkategorie

 Güterspektrum:

 Relationenverkehre
 Regionenverkehre
 Flächendeckendes Netzwerk

 Gebietsumfang:

 Regellaufzeit
 Garantielaufzeit
 Terminverkehre
 Bedienungsfrequenzen

 Zeit:

 Klassifizierungsdeterminanten:
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 Technologien

 Fahrzeugtechnologien

 Nahverkehr

 Zustellkosten:

 Standardfahrzeuge

Walk-in-Fahrzeuge

 Dichte der Stopps
 Dauer der Stopps

 Fahrzeuge mit einem Volumen zwischen 12 und 20 m³ (für Abholung u. Zustellung)
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 Fernverkehr

7,82 m
7,82 m
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 Technologien

 Sortiertechnik

 Netzwerkdepots

 Ausrichtung der Technik auf die Be-und Entladegeschwindigkeit der Nah-
und Fernverkehrsfahrzeuge

 unterschiedliche Rampenhöhe
 entsprechende Fördertechnik

 Kleine und mittlere Depots: manuelle oder teilautomatische Förder- und 
Sortiertechnik

 Große Depots: automatische Fördertechnik



 Technologien

 Sortiertechnik

 Hubs
 Einsatz automatischer Sortiertechniken
 z.B. Kippschalensorter, Posi-Sorter, Pop-up-Sorter
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http://www.google.de/imgres?q=kippschalensorter&hl=de&sa=X&rlz=1T4GGLR_deDE236DE246&biw=1016&bih=528&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=2yx0Ywt3lKgxkM:&imgrefurl=http://www.neckermann.info/4052.html&docid=aPirXB2Y5oQ5uM&imgurl=http://www.neckermann.info/images/ZY2E9618.JPG&w=2496&h=1664&ei=moRxT42UGfSM4gSc8KXtDg&zoom=1
http://www.google.de/imgres?q=pop-up-sorter&hl=de&rlz=1T4GGLR_deDE236DE246&biw=1016&bih=528&tbm=isch&tbnid=qs9YA9t3CU0h9M:&imgrefurl=http://www.fivesgroup.com/fivescinetic_logistics/EN/Expertise/Products&docid=c3QItgtW-vWLYM&imgurl=http://www.fivesgroup.com/fivescinetic_logistics/EN/Expertise/Products/Sorters/PublishingImages/SBIR%252520MD.JPG&w=448&h=315&ei=QYVxT4r8BejP4QS4kPXIDw&zoom=1
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 Abrechnung und Preisgestaltung

 Haupteinflussfaktoren bei der Preisgestaltung

 Anzahl der von einem Versandort zu befördernden Pakete

 Gewicht der Pakete 
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 Begriff

3.1.4.2  Sammelgut/Stückgut

o Versendung eines Gutes zusammen mit dem 
Gut eines anderen Versenders (§ 460 Abs.1
HGB: Berechtigung, Güter von mindestens 
2 Versendern zusammenzufassen und  

einem Frachtführer zur Beförderung zu übergeben)
o Typische Stückgutsendung: ca. 30-2500 kg
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 Ziel/Zweck

3.1.4.2  Sammelgut/Stückgut

 Netzstruktur

o Konzern oder Stückgutkooperation
o Stückgutkooperation: 

- Unternehmen bleiben rechtlich selbstständig
- Verpflichtung, die eigene Umschlagshalle als Versand- und 

Empfangsanlage in das System zu integrieren und bestimmte Preis- und   
Qualitätsstandards zu gewährleisten
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3.1.4.2  Sammelgut/Stückgut

 Netzstruktur: Unternehmen der Stückgutbranche
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3.1.4.2  Sammelgut/Stückgut

 Netzstruktur: Stückgutkooperationen



3.  Verkehrsträger in der TVL

 Netzstruktur
o Beispiel: Mittelstandskooperationen (IDS)

Quelle: K+N, interne Präsentation
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 Prozesse

operative Prozesse

Vorlauf

Transportleistung
(Abholung)

Umschlag 
VSp

Hauptlauf Umschlag
ESp

Nachlauf

Umschlagsleistung Transportleistung Umschlagsleistung Transportleistung
(Zustellung)

administrative  Prozesse

planende,
steuernde,
verwaltende
Tätigkeiten

Administration 
VSp

Administrative 
Leistungen

Administration
ESp

Administrative 
Leistungen
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 Prozess: Vorlauf
o Transport von Einzelsendungen verschiedener Versender zur Umschlagshalle des 

Versandspediteurs (per Direktfahrt oder Sammeltour)
Varianten

Regelfall: Abholung
- Unterteilung des Einzugsgebiets in Zonen

- Unterteilung der Zonen in Gebiete
- in Abhängigkeit von

Ermittlung: Anzahl der Nahverkehrsfahrzeuge und Touren
 i.d.R. Kombination: Sammlung und Verteilung (Basis: Rahmentourenpläne)
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 Prozess: Umschlag VSp

o Entladung der NV-Fahrzeuge
o Schnittstellenkontrolle
o „Zwischenpuffern“ der einzelnen Sendungen auf den jeweiligen Relationsplätzen
o „wichtige Themen in diesem Zusammenhang“

 Prozess: Administration VSp

o Büromäßige Erfassung und Weiterbearbeitung der Sendungen für die weitere 
Verfügung (Erstellung: Bordero etc.)

o Übermittlung der sendungsbegleitenden Daten per DFÜ an den ESp



3.  Verkehrsträger in der TVL

 Prozess: Umschlag und Administation VSp

o Wo? In der jeweiligen Stückgutspeditionsanlage
o Umschlag in der Umschlagshalle
o typische Grundformen („shapes)
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Nachtschicht: 00:00 Uhr bis 12:00 Uhr – Entladetore
Spätschicht: 12:00 Uhr bis 24:00 Uhr - Beladetore 

Leit-
stand

Be- und Entladerampen Nahverkehr

Be- und Entladerampen Fernverkehr

Relationsplätze FV – Bereitstellflächen pro Relation

Gebietsplätze NV

Entladefläche
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Wichtige Begriffe
o Relation:

= Gesamtheit des Verkehrs bzw. der Verkehrsströme zwischen einem Abgangs- und    
einem Empfangsort. Im Stückgutbereich bezieht sich der Begriff auf die 
fahrplanmäßig im Linienverkehr angebotenen Routen zwischen verschiedenen 
Versand- und Empfangsdepots

o Linienverkehr:
= mit einem Fahrplan versehener Fernverkehr

o Empfangsdepots:
= Stückgutspeditionsanlage

oTour:
= Menge aller Kunden, die auf ein und derselben, in einem Depot beginnenden und 

in einem Depot endenden Fahrt bedient werden
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Wichtige Flächenbegriffe

o Entladefläche:
= räumlich in der Nähe der Eingangstore; Zweck: kurzes Abstellen der entladenen   

Sendungen, um diese zu prüfen und möglichst schnell auf den Ausgangs-
relationsplatz verbringen zu können

o Gebietsplätze/Relationsplätze:
= Pufferfläche (hier werden die Sendungen sortiert abgestellt; Dauer kürzer als ein   

Verkehrstag)

o Warteflächen für Fahrzeuge, Abstellflächen für Wechselbrücken, 
Anstellflächen vor den Toren (auf dem Hof)



3.  Verkehrsträger in der TVL

 Klassifizierung der Layoutobjekte in Stückgutspeditionsanlagen

A. Chmielewski, 2006, S. 14
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 Prozess: Hauptlauf
o stets per 40 Tonner (Sattel- oder Wechselbrückenfahrzeug) im sog. Nachtsprung
o Organisationsvarianten:

 Direktverkehre

K+N Straubing

K+N Haiger

o sinnvoll:
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 Rundlaufverkehre (Rundläufer)

K+N Straubing

K+N Nürnberg

o sinnvoll:

o Voraussetzung:
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 Begegnungsverkehre

o sinnvoll:

K+N Straubing

K+N Hamburg

Begegnungs-
punkt:

Umbrücken

o Voraussetzung:
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 Hub-Verkehre

o sinnvoll:

K+N Straubing

K+N Teningen

Hub = zentrale große 
Umschlagsanlage

o Voraussetzung:
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NF Halle 5.182,05 m²

NF Büro 808,64 m²

Hallenlänge 172,28 m

Hallenbreite 30,00 m

 IDS-Hub in Neuenstein

41 Tore

41 Tore

55 LKW Stellplätze

EINFA
HRT

AU
SF

AH
R

T
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 IDS-Hub in Neuenstein

 Digitale Aufzeichnung mit 56 Farb – Videokameras im Innenbereich

 8 Domekameras im Aussenbereich und VDI Einbruchmeldeanlage

 Speicherungsdauer ca. 8 Wochen auf Festplatten (4 Terrabyte)
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 Prozess: Umschlag Empfangsspediteur
o Entladung der Hauptlauffahrzeuge
o Schnittstellenkontrolle
o Zwischenpuffern der Sendungen auf den jeweiligen NV-Gebietsplätzen

 Prozess: Administration Empfangsspediteur
o Entladeberichterstellung und Übermittlung an den VSp
o Erstellung: Rollkarten

 Prozess: Nachlauf
o Varianten:



3.  Verkehrsträger in der TVL
 Informations- und Kommunikationstechnologie

 Informationsflussgestaltung

Quelle: K+N, interne Präsentation



3.  Verkehrsträger in der TVL
 Informations- und Kommunikationstechnologie

 Informationsfluss in einer Standardtransportkette

Quelle: A. Chmielewski, 2006, S. 24

1) 2)              3)               4)                   5)
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 Infofluss

1) Übernahme der Sendung durch den NV-Fahrer:

- Basis für die relevanten Begleitpapiere – Lieferschein/Speditionsauftrag

- Auftragsannahme zu ca. 90% per DFÜ

- Informationen gemäß avisierten Transportauftrag ~ Sendungsdaten
(Info zum Auftraggeber, Frachtzahler, zur Be- und Entladeadresse, zu    
Abrechnungsdetails)

- Durchführung der NV-Dispo: Ergebnis: NV-Touren pro Verkehrstag 
 Rollkarten (Sendungsinfos, Reihenfolge der Stopps)

- Kann der Versender Barcodelabel erzeugen, scannt der NV-Fahrer diese bei der  
Beladung, ansonsten übernimmt er die Sendungen per Kontrolle der Lieferscheine 
und Rollkarten
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 Infofluss

2) Vereinnahmung der Sendung beim VSp:

- Erstellung von Ladelisten und Borderos
Ladeliste: gibt dem Verladepersonal Infos über die zu ladenden Sendungen
Bordero: enthält Infos zu allen Sendungen pro Hauptlauffahrzeug und Infos zu 
Terminhinweisen etc. 

- WE-Prüfung (Richtigkeit, Vollständigkeit etc.)

- Belabelte Sendungen werden durch das Entladepersonal gescannt; sonst: 
Labelerstellung und -anbringung
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 Infofluss

3) Verladung auf Hauptlauffahrzeug:

- Beladescan der Sendungen

- Bordero bestätigt die Korrektheit der übernommenen Sendungen
- Dient häufig auch als Frachtbrief und als Abrechnungsgrundlage zwischen VSP 

und ESP

- Ist Fahrzeug vollständig beladen und verplombt, erhält der Fahrer die Ladeliste, 
das Bordero und die Lieferscheine als Begleitdokumente 

- Sendungsinformationen per DFÜ an ESP
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 Infofluss

4) Vereinnahmung beim ESP:

- Rollkarten bzw. Beladecan

- WE-Prüfung und WE-Scan (Bordero, Lieferscheine, Label)
- Erstellung von Barcodelabel für den NV oder manuelle Notiz der NV-Relation
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 Infofluss

5) Zustellung beim Kunden:

- Entladebericht an VSP (Angaben über Fehlmengen, Schäden, Unstimmigkeiten), 
Basis für die Abrechnung zwischen VSP und ESP

- Rollkarte als Bestätigung der Auslieferung beim Kunden/Entladescan
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 Informations- und Kommunikationstechnologie

DFÜ-Datenfernübertragung

Die Datenübermittlung und die Abwicklung der geforderten VDA –Normen ist 
gesichert.

Barcode- und Scannertechnologie

Jedes Packstück im Stückgutversand erhält einen Sendungsbarcode. Durch 
Scannen dieses Barcodes an allen Schnittstellen, von der Übernahme bis zur 
Ablieferung, wird der Sendungsstatus festgehalten und steht immer als 
abrufbare Information zur Verfügung.

IDS-Tools
 Zentrales Auskunftssystem via Internet (ZAS) 
 IDS-ORDER.COM 
 individuelle Kundenanbindungen

Quelle: K+N, interne Präsentation
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 Informations- und Kommunikationstechnologie

Quelle: K+N, interne Präsentation



3.  Verkehrsträger in der TVL
 Informations- und Kommunikationstechnologie

Quelle: K+N, interne Präsentation
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 Klassifikation
 Güterspektrum:

o Gestalt
o Güterkategorie
o Handhabungserfordernisse 

 Gebietsumfang:
o Relationenverkehre
o Regionenverkehre
o Flächendeckendes Netzwerk

 Zeitmerkmal:
o National: 24 h
o Voraussetzungen:

 a) Synchronisation und Standardisierung der Teilprozesse
 b) Transportkettenübergreifendes Informationssystem

Kundenanforderungen werden immer höher



3.  Verkehrsträger in der TVL
 Klassifikation
 zu a) Synchronisation und Standardisierung der Teilprozesse

Kombi-
nation

oft: 18:00 Uhr oder 19:00 Uhr



3.  Verkehrsträger in der TVL

 zu: b) - ideal: einheitliches System
- DFÜ
- zentrales Auskunftssystem über den Sendungsstatus
- Voraussetzung: Scannen bei jedem Schnittstellenübergang



3.  Verkehrsträger in der TVL
 Klassifikation
 Trend: Systemverkehre

o ähnliche Produkte bei unterschiedlichen Anbietern
Bsp.: IDS

Bsp.: 24plus

o unterschiedliche Voraussetzungen (Bsp.)
- bzgl. Sendungsgewicht (IDS: bis 2500 kg; 24plus bis 1250 kg)
- Bereitstellungszeiten beim Versender
- Beförderungsgeeignete Verpackung

IDS One Day
IDS One Day Express
IDS One Day Express 10
IDS One Day Express 12

24plus Standard
24plus Speedtime 8
24plus Speedtime 10
24plus Speedtime 12

superschnell
sehr schnell
schnell



3.  Verkehrsträger in der TVL

 Trend: Systemverkehre
o ähnliche Produkte bei unterschiedlichen Anbietern

Bsp.: IDS

Bsp.: 24plus

o unterschiedliche Voraussetzungen (Bsp.)
- bzgl. Sendungsgewicht (IDS: bis 2500 kg; 24plus bis 1250 kg)
- Bereitstellungszeiten beim Versender
- Beförderungsgeeignete Verpackung

IDS One Day
IDS One Day Express
IDS One Day Express 10
IDS One Day Express 12

24plus Standard
24plus Speedtime 8
24plus Speedtime 10
24plus Speedtime 12

superschnell
sehr schnell
schnell
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 Technologien

 Fahrzeugtechnologien

- 7,5 Tonner
- WB

- 7,5 Tonner
- WB

- WB, High Cube
- Trailer, Magatrailer, Jumbo

Kunde/ 
Lieferant

Versand-
spediteur

Verkehr von/zu 
Depot/Depot

Empfangs-
spediteur

Empfänger/ 
Kunde 

 Förder- und Sortiertechnik
 Ausrichtung der Technik auf die Be-und Entladevorgänge der Nah-

und Fernverkehrsfahrzeuge (unterschiedliche Rampenhöhe)

 manuelle oder teilautomatische Förder- und Sortiertechnik
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 Rechtsverhältnisse

Versender1

SV 1

Empfänger1
KV 1

Versand-
spedition

FV

Vorlauf
(Sdg.1+2)

Versender2

SV 2

Empfänger2

KV 2

NV-
FF1

Empfangs-
spedition

SV 3 (§§ 453ff HGB)

FV-FF

NV-
FFn

…

FV- HL (§§ 407ff HGB)

NV-
FF1

NV-
FFn

…

FV

Nachlauf
(Sdg.1+2)

o Annahmen:  Versender beauftragen Spediteur (VSp), Stückgutversendung zu besorgen
 VSp setzt FF zur Güterbeförderung ein
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 Rechtsverhältnisse
o Papiere:  Speditionsaufträge

 Abholaufträge i.d.R. elektronisch
 Ladeliste
 Bordero, Frachtbrief
 Entladeliste
 Rollkarte

 Abrechnung
 VSp - Kunde
o Ziel: einfache Abrechnungsgrundlage  Übernahmesatz
 Spotgeschäft: bestimmter €-Betrag
 Kontraktgeschäft: Haus-Haus-Entgelte 

o häufige Abrechnungsgrundlagen:

 Haustarife
 Tarife für den Spediteursammelgutverkehr (BSL) 



3.  Verkehrsträger in der TVL

 Haustarife
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 Haustarife

- Anwendung vor allem bei Konzern- und Großspeditionen
- Charakteristika:

 Haus-Haus-Entgelt
 Zusammengefasste Gewichtsstufen
 wenige Entfernungszonen
 Festlegung der Entfernungszonen durch PLZ
 Gültigkeit des Tarifs für die jeweilige Niederlassung

 Tarif für den Spediteursammelgutverkehr (sog. „Mittelstandsempfehlung“)

- Bestandteile des Tarifs
a) Bedingungen
b) Haus-Haus-Entgelte
c) Nebengebührentarif
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 Geltungsbereich
 Leistungsbereich (Haus-Haus)

a) Bedingungen: Spezielle Geschäftsbedingungen für den spediti.  Sammelgutverkehr 

b) Haus-Haus-Entgelt: Berechnung nach Entfernung und frachtpflichtigem Gewicht

 Ermittlung des frachtpflichtigen Gewichts nach folgenden Kriterien
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Auszug



3.  Verkehrsträger in der TVL

Auszug
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 Abrechnung

 VSp - Esp

o Basis: Rahmenvertrag (Speditionsvertrag)
o Entgelt für Umschlag und Nachlauf (einschließlich administrativer Tätigkeiten)
 EuV-Geld (Entladen und Verteilen)
 Rückrechnung

o Kriterien: 
 VSp - Frachtführer

o Fernverkehrsunternehmer (vertraglich gebunden) 

o Nahverkehrsunternehmer (vertraglich gebunden) 
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 Ermittlung von 100 kg-Sätzen für ein Nahverkehrsfahrzeug (Nutzlast 3500 kg)

o Fahrzeugkosten pro km: 0,51 €
o Fahrzeugkosten pro Einsatztag: 263,10 €
o Beispiel:

o 1 Einsatztag und 150 gefahrene km
o Gesamtkosten = 339,60 € (263,10 € + 76,50 € )

o Je nach Auslastung und Entfernung je Auftrag und Einsatztag ergeben sich 
folgende Frachtsätze pro 100 kg:

o Fahrzeugkosten je 100 kg bei voller Auslastung: 3500 kg
o variable Kosten:
o fixe Kosten:
o Gesamtkosten:

o Fahrzeugkosten je 100 kg bei Auslastung: 3000 kg
o variable Kosten:
o fixe Kosten:
o Gesamtkosten:
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 Ermittlung von 100 kg-Sätzen für ein Nahverkehrsfahrzeug (Nutzlast 3500 kg)
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 Direkter Teilladungsverkehr
3.1.4.3  Teilladung

Empf. 2

Empf. 1
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 Indirekter/gebrochener Teilladungsverkehr
 Variante 1: vollständig gebrochener Teilladungsverkehr
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 Indirekter/gebrochener Teilladungsverkehr
 Variante 2: teilweise gebrochener Teilladungsverkehr

Emp. 3
Versand-
spedition

TP3 TP2 TP1

Direktkunde

Sammelgut

Teilladung 2

Teilladung 3

TP1
Emp. 2

Emp. 1
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 Organisationsform

 Technologie

 Klassifizierungskriterien

 Gestalt
 Güterkategorie
 Handhabungserfordernisse

 Güterspektrum:

 Relationenverkehr
 Regionenverkehr
 flächendeckendes Netzwerk

 Gebietsumfang:

 Regellaufzeit
 Garantielaufzeit
 Terminverkehre
 Bedienungsfrequenz

 Zeit:
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 Rechtsverhältnisse und Papiere

Versender1 SV 1

Frachtführer
(FF)

Empfänger1

KV 1

Spediteur
(SP)

FV

Variante I: Direkter Teilladungsverkehr

Versender2
SV 2

Empfänger2

KV 2
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Versender1 SV 1 Empfänger1

KV1

Spediteur
(SP)

Variante II: vollständig gebrochener Teilladungsverkehr

Versender2
SV 2

Empfänger2

FF 1

FV 1
Vorholung

Teilpartie1

FF 2

FV 2
Vorholung

Teilpartie2

FF 3

FV 3
Beförderung

TP1+2 zu 

den Empf.

KV2

Bsp: 2 Teilpartien ab Lager in Kombination mit Sammelgut  Konzentration auf Teilpartien
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Versender1 SV 1 Empfänger1

KV1

Spediteur
(SP)

Variante III: teilweise gebrochener Teilladungsverkehr

Versender2
SV 2

Empfänger2

FF 1

FV 1
Haus-Haus TP1

Lager-Haus TP2

FF 2

FV 2

KV2

Bsp: Teilpartie 1 „Haus-Haus“, Teilpartie 2 „ab Lager“

Vorholung TP2



3.  Verkehrsträger in der TVL

o Konzentration auf die Variante: Spediteur besorgt Versendung der Teilpartien

o „Besorgen“ umfasst bei Teilladungsverkehren:

o Transportauftrag/Ladeauftrag 

o Lieferschein und Frachtbrief

o
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 Abrechnung
o Spediteur-Kunde

o Spotgeschäft
- Tagespreis
- zusätzliche Einflussfaktoren ggnü. Komplettladung

o Kontraktgeschäft

- relationsbezogene Staffelpreise mit bestimmter Bindungsdauer
- Basis: Durchschnittswerte
- Fahrzeugkostenrechnung (NV, FV)
- Laufzeitvorstellung des Kunden
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o Spediteur - Frachtführer
o Basis i.d.R. Fahrzeugkostenrechnung
o Zusatzleistungen nach Aufwand oder pauschal
o Nahverkehrsunternehmer
o Fernverkehrsunternehmer
o Unterschied: „fester“ Unternehmer, einmaliger/sporadischer Unternehmer
o „Rundlaufverkehr“ oder nur „eine Richtung“

Tagespauschale oder Leistungssatz

vereinbarte Fracht + Maut

Anzahl Paletten

PLZ 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24 24-27 28-30

0.....

...

1.....

...

2....

...

3....

...

9.....

...
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 Direkter Ladungsverkehr/Komplettladungsverkehr

3.1.4.3  Komplettladung
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 Indirekter/gebrochener Ladungsverkehr
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 Organisationsform

 Technologie

 Klassifizierungskriterien

 Gestalt
 Güterkategorie
 Handhabungserfordernisse

 Güterspektrum:

 Relationenverkehr
 Regionenverkehr
 flächendeckendes Netzwerk

 Gebietsumfang:

 Regellaufzeit
 Garantielaufzeit
 Terminverkehre
 Bedienungsfrequenz

 Zeit:
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 Rechtsverhältnisse und Papiere:

Variante I: Verlader beauftragt Frachtführer

Kunde/
Versender

FV §§ 407ff.HGB
Frachtführer
(FF)

Durchführen der Beförderung

Empfänger

KV

Variante II: Verlader beauftragt Spediteur, der Beförderung selbst durchführt

Kunde/
Versender

SV §§ 453ff. HGB + ADSP
Spediteur
(SP)

Besorgen der Beförderung/
Selbsteintritt

Empfänger

KV
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 Rechtsverhältnisse und Papiere:

Variante III: Verlader beauftragt Spediteur, der Beförderung nicht selbst durchführt

Kunde/
Versender

SV
Frachtführer
(FF)

Empfänger

KV

Spediteur
(SP)

FV

 Transportauftrag/Ladeauftrag o Ladestelle
o Lade- und Entladedatum
o Lade-und Entladezeiten
o Entladestelle
o Frachtpreis
o spezielle Handhabungserfordernisse

 Speditionsauftrag
 Lieferschein und Frachtbrief
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 Abrechnung:

 einmaliger Kunde

 Regelmäßiger Kunde
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 Abrechnung:

o Dieselpreisgleitklausel

 Ziel: 

 Funktionsweise:
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o Dieselpreisgleitklausel

Dieselpreis in 
Cent/Liter

Dieselpreis in 
Cent/Liter

Veränderung 
in %

Dieselzuschlag
bei Kostenanteil

Basis Dez. 04 0,84 25%
Dez 05 0,95 13% 3,25%
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3.  Verkehrsträger in der TVL



o Fahrzeugkostenrechnung
o Übersicht: Kfix und Kvar
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o Ermittlung der Fahrzeugkosten

Pro Fahrzeugeinheit (LKW, Anhänger)
Zeitraum: 1 Jahr
 Festlegung: Basisdaten 

 Technische Angaben

 Kalkulationsdaten

- Fahrleistung pro Jahr in km

- Einsatztage pro Jahr
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- Nutzungsdauer in km
- Laufleistung der Reifen in km

- Anzahl der Reifen und Reifeneinzelpreise

- Kraftstoffverbrauch in l je 100 km

- Kraftstoffpreise

 Kapitalwerte

- Wiederbeschaffungspreis
- Tagesumsatz je Einsatztag
- Geldempfangszeit in Tagen
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 Kapitalwerte

- Umlaufverfmögen

- Betriebsnotwendiges Vermögen



3.  Verkehrsträger in der TVL

- Beispiel: Fahrzeugkostenrechnung 
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- „Kalkulationsinformationen“
o Abschreibung: 50 % zeitabhängig, 50 % leistungsabhängig auf Basis des WBP,
o die Schmierstoffkosten betragen 3 % der Treibstoffkosten,
o die Reparaturkosten betragen: 4017 €,
o sonstige km-abhängige Betriebskosten liegen in Höhe von 205 € vor,
o der Fahrerlohn beläuft sich auf 24.429 €, das Urlaubsgeld auf 493 €, der 

Aushilfslohn auf 4.984 €, die Fahrerspesen auf 1.227 € und die sonstigen 
Personalkosten auf 255 €,

o der %-Satz für die Kalkulation der Sozialaufwendungen beträgt 25 %,
o die Kfz-Steuer ist mit 500 € zu veranschlagen, die Versicherungen mit  4.249 € in 

Summe,
o der Zinssatz soll 11,5 % betragen,
o allgemeine Verwaltungskosten 10%, Unternehmerlohn 12%, Unternehmerrisiko 3,2%

Bitte berechnen Sie 
- die km-abhängigen Kosten, die Fahrpersonalkosten, die festen Fahrzeugkosten
- die Fahrzeugkosten pro km und pro Einsatztag sowie die Gesamtkosten pro 

Einsatztag
TVL_Folien\Kapitel_3_Verkehrsträger\3_1_Straßengüterverkehr\3_1_4_Produkte\3_1_4_1_Komplettladung\
Auswertung_NV_neu.xls



3.  Verkehrsträger in der TVL

Kalkulationsdaten
SZM Plane Auflieger Plane

km-Leistung p.a. 150000,00 150000,00
Einsatztage p.a. 250,00 250,00
Nutzungsdauer in Jahre 5,50 10,00
Nutzungsdauer in km 825000,00 1500000,00
Reifen VA + HA (Laufleitung) 200000,00 200000,00
Reifenpreis 350,00 400,00
Anzahl Reifen 6,00 6,00
Verbrauch Liter/100 km 29,00
Durchschnittspreis/Liter 1,10
Kapitalwerte

SZM Plane Auflieger Plane
Wiederbeschaffungspreis 72000,00 28000,00
Halber WBP 36000,00 14000,00
Tagesumsatz je Einsatztag 630,00
Geldeingang in Tagen 25,00
Umlaufvermögen 10937,50
Betriebsnotwendiges Vermögen 46937,50 14000,00

Übungsaufgabe: Fahrzeugkostenrechnung



3.  Verkehrsträger in der TVL

Bei der Kalkulation sind nachfolgende Informationen zu beachten:

* Schmierstoffe pauschal 800 € p.a. (komplett der SZM zurechnen)
* Reparaturkosten pauschal 8.800 € p.a. (komplett der SZM zurechnen)
* Abschreibung 50% zeitabhängig; 50 % leistungsabhängig (Basis WBP)
* Fahrerlohn pro Monat: 2000 €; Spesen pro Monat 450 €
* Urlaubsvertretung für 2 Monate zu obigen Konditionen
* Lohnnebenkosten generell: 24%
* Zins: 11,5%
* KfZ-Steuer p.a. 1560 € (SZM)
* Versicherung p.a. 3715 € (SZM), 816 € p.a. (Auflieger)
* Allgemeine Verwaltungskosten 3%; Unternehmerlohn 10 %

Bitte berechnen Sie 
- die km-abhängigen Kosten, die Fahrpersonalkosten, die festen Fahrzeugkosten
- die Fahrzeugkosten pro km und pro Einsatztag sowie die Gesamtkosten pro 

Einsatztag

TVL_Folien\Kapitel_3_Verkehrsträger\3_1_Straßengüterverkehr\3_1_4_
Produkte\3_1_4_1_Komplettladung\fahrzeugkostenrechnung_TVL.xls



3.  Verkehrsträger in der TVL

3.1.5  Einfluss der Logistik 4.0 auf den Straßengüterverkehr
3.1.5.1 Logistik 4.0 – was ist das?

 4.0 steht für eine umfassende Informatisierung der Logistikbranche mit   
ihren Akteuren und Objekten

Warum? Damit die Akteure
 Informationen zu Sendungen und Produkten abfragen,
 Standortinformationen abrufen und
 Abwicklungen in Logistikzentren steuern können

 Voraussetzung: Vernetzung der Objekte mit den Akteuren im System

 Informatisierung: 
 Einbindung aller Akteure und Objekte in ein System
 Informationen zu Prozessen und Abläufen müssen digital auf 

verschiedenen Geräten (mobil und stationär) zur Verfügung stehen
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3.1.5  Einfluss der Logistik 4.0 auf den Straßengüterverkehr
3.1.5.2 Logistik 4.0 – Vision

 Vision:
 Autonome und sich selbst regulierende Lieferketten, in denen der 

Mensch nur noch administrative Aufgaben wahrnimmt

 LKW soll künftig am Betriebsgelände selbstständig mit den von 
Systemen ermittelten Materialien beladen werden

 Auslieferungsroute wird automatisch auf Basis von Echtzeitdaten 
ermittelt

 LKW liefert Ware am Bestimmungsort aus (ohne Eingreifen des 
Fahrers)

 Entladung erfolgt ebenfalls automatisiert mit Hilfe von Robotern 
und autonomer Fördertechnik
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3.1.5  Einfluss der Logistik 4.0 auf den Straßengüterverkehr
3.1.5.3 Logistik 4.0 – Ziele

 Ziele der Logistik 4.0:
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3.1.5  Einfluss der Logistik 4.0 auf den Straßengüterverkehr
3.1.5.4 Autonomes Fahren und Platooning

 Autonomes Fahren – Megatrend der externen Logistik
 Unterteilung folgender Levels (BASt) Bundesamt für Straßenwesen

 Level 0: Drivers only (Fahrer allein steuert und regelt die 
Geschwindigkeit)

 Level 1: Assistiert (Assistenzsysteme unterstützen den Fahrer)
 Level 2: Teilautomatieriert (Unterstützung z.B. durch 

automatisches Einparken)
 Level 3: Hochautomatisiert (Fahrer muss nur noch überwachen 

und im Notfall eingreifen)
 Level 4: Vollautomatisiert: Führung wird dauerhaft vom System 

übernommen
 Level 5: Autonomes Fahren (kein Fahrer erforderlich; nur zum 

Starten des Systems und zur Zieleingabe)
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3.1.5  Einfluss der Logistik 4.0 auf den Straßengüterverkehr
3.1.5.4 Autonomes Fahren und Platooning

 Platooning:
 LKWs fahren in einem geschlossenen Verband dicht hintereinander

 1. LKW übernimmt die Regelung der Geschwindigkeit und der 
Fahrtrichtung

 Nachfolgende LKWs werden mit dem Führungsfahrzeug per 
Kommunikationsschnittstelle verbunden

 Mit Hilfe eines technischen Steuerungssystems können die 
Fahrzeuge in einem Abstand von 3 Sekunden hintereinander bei 
Tempo 80 fahren. 

 Vorteile: Kraftstoffersparnis (ca. 2%), Verkehrssicherheit leidet nicht
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3.1.5  Einfluss der Logistik 4.0 auf den Straßengüterverkehr
3.1.5.4 Autonomes Fahren und Platooning

 Platooning:
 LKWs fahren in einem geschlossenen Verband dicht hintereinander
 1. LKW übernimmt die Regelung der Geschwindigkeit und der 

Fahrtrichtung
 Nachfolgende LKWs werden mit dem Führungsfahrzeug per 

Kommunikationsschnittstelle verbunden
 Mit Hilfe eines technischen Steuerungssystems können die 

Fahrzeuge in einem Abstand von 3 Sekunden hintereinander bei 
Tempo 80 fahren. 

 Vorteile: Kraftstoffersparnis (ca. 2%), Verkehrssicherheit leidet nicht



3.  Verkehrsträger in der TVL

3.1.5  Einfluss der Logistik 4.0 auf den Straßengüterverkehr
3.1.5.4 Autonomes Fahren und Platooning

https://www.daimler.com/innovation/digitalisierung/vernetzung/vernetzte-lkw.html
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3.1.5  Einfluss der Logistik 4.0 auf den Straßengüterverkehr
3.1.5.4 Autonomes Fahren und Platooning

https://www.youtube.com/watch?v=hf59c8iy8BU
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3.1.5  Einfluss der Logistik 4.0 auf den Straßengüterverkehr
3.1.5.4 Autonomes Fahren und Platooning



3.  Verkehrsträger in der TVL

3.1.5  Einfluss der Logistik 4.0 auf den Straßengüterverkehr
3.1.5.4 Autonomes Fahren bei ZF und Volvo

ZF_Industrie4.pdf
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